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Angaben und Präsentationen des amtlichen Vermessungswesens sind durch das Niedersächsische 
Gesetz über das amtliche Vermessungswesen (NVermG) sowie durch das Gesetz über Urheber-
recht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) gesetzlich geschützt. 
Die Verwertung für nichteigene oder für wirtschaftliche Zwecke und die öffentliche Wiedergabe von 
Angaben des amtlichen Vermessungswesens und von Standardpräsentationen ist nur mit Erlaubnis 
der zuständigen Vermessungs- und Katasterbehörde zulässig. Keiner Erlaubnis bedarf: 
 Die Verwertung von Angaben des amtlichen Vermessungswesens und von Standardpräsentationen für 

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises durch kommunale Körperschaften, 
 Die öffentliche Wiedergabe von Angaben des amtlichen Vermessungswesens und von Standardpräsenta-

tionen durch kommunale Körperschaften, soweit diese im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung eigene Infor-
mationen für Dritte bereitstellen. (Auszug aus § 5 Absatz 3 NVermG) 

 

0 30 60 90 12015
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§

HINWEISE 
1. Gesetzlich e Grundlagen 
Für diesen Bebauungsplan sind das Baugesetzbuch (BauGB), die Baunutzungsverordnung (BauNVO) und die 
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) in den jeweils geltenden Fassungen anzuwenden. 
2. Denkm alsch utz 
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- und frühgeschichtliche Bodenfunde (das könnten u. a. sein: 
Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen und Steinkonzent-
rationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmal-
schutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt Meppen un-
verzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Boden-
funde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige 
unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher 
die Fortsetzung der Arbeit gestattet. 
3. Sich tdreiecke 
Die Sichtdreiecke sind von jeder sichtbehindernden Nutzung und Bepflanzung in einer Höhe von 0,80 bis 2,50 m 
über der Fahrbahn der Straße freizuhalten. 
4. Widm ungsverfügung 
Für die noch nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmeten festgesetzten Verkehrsflächen wird gemäß § 6 Abs. 5 
Nds. Straßengesetz verfügt, dass die Widmung mit der Verkehrsfreigabe wirksam ist. 
5. Artensch utz 
Vermeidungsmaßnahme V1: Evtl. notwendige Fäll- und Rodungsarbeiten erfolgen nicht in der Zeit vom 1. März bis 
30. September (siehe § 39 Abs. 5 BNatSchG) zur Vermeidung baubedingter Tötungen oder Verletzungen von 
Gehölzbrütern unter-schiedlicher Strukturen.  
 
Vermeidungsmaßnahme V2: Ein eventuell notwendiger Gehölzeinschlag ist auf das unbedingt erforderliche Maß 
zu reduzieren, um potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu erhalten.  
 
Vermeidungsmaßnahme V3: Notwendige Arbeiten im Seitenraum von Wegen, Straßen und Gräben erfolgen au-
ßerhalb der Brutzeit von Brutvogelarten der Ruderalfluren, Brachen und Gewässer (insbesondere der Gräben) zur 
Vermeidung der Zerstörung von Gelegen (Zeitraum: 01. März bis 31. Juli).  
 
Vermeidungsmaßnahme V4: Die Herrichtung des Baufeldes erfolgt grundsätzlich außerhalb der Brutzeit aller bo-
denbrütenden Vogelarten (Zeitraum: 1. März bis 31. Juli) zur Vermeidung der Zerstörung von Gelegen der boden-
brütenden Vogelarten.  
Ist ein Einhalten der Bauzeitenbeschränkung nicht möglich, ist vor Baufeldräumung die geplante Baufläche durch 
geeignetes Fachpersonal auf potenzielle Nester hin zu über-prüfen. Sollten sich keine Brutstätten im Baufeld be-
finden, so ist die Herrichtung des Baufeldes gestattet. Ruhen die Bauarbeiten innerhalb der Brutzeit von mehr als 
zwei Wochen ist eine Wiederaufnahme der Arbeiten erst möglich, wenn keine Brutstätten im Baufeld angelegt 
wurden. Die Baufläche ist durch geeignetes Fachpersonal hin zu überprüfen. Sollten sich keine Brutstätten im 
Baufeld befinden, so können die Arbeiten fortgesetzt werden. 
 
6. Abfallbeseitigung 
Die Entsorgung der im Plangebiet anfallenden Abfälle erfolgt entsprechend den abfallrechtlichen Bestimmungen 
sowie den jeweils gültigen Satzungen zur Abfallentsorgung des Landkreises Emsland. Träger der öffentlichen Ab-
fallentsorgung ist der Landkreis Emsland. Die Zufahrt zu Abfallbehälterstandplätzen ist nach den geltenden Ar-
beitsschutzvorschriften so anzulegen, dass ein Rückwärtsfahren von Abfallsammelfahrzeugen nicht erforderlich 
ist. Die Befahrbarkeit des Plangebietes mit 3-achsigen Abfallsammelfahrzeugen ist durch aus-reichend bemessene 
Straßen und geeignete Wendeanlagen gemäß den Anforderungen der Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen 
(RASt in der aktuellen Fassung Ausgabe 2006) zu gewährleisten. An Abfuhrtagen muss die zum Wenden benötigte 
Fläche der Wendeanlage von ruhendem Verkehr freigehalten werden. Das geplante Rückwärtsfahren und das 
Befahren von Stichstraßen ohne Wendemöglichkeit ist für Entsorgungsfahrzeuge bei der Sammelfahrt nicht zuläs-
sig. 
Am Ende von Stichstraßen (Sackgassen) sollen in der Regel geeignete Wendeanlagen eingerichtet werden. Sofern 
in Einzelfällen nicht ausreichend dimensionierte Wendeanlagen angelegt werden können, müssen die Anlieger der 
entsprechenden Stichstraßen ihre Abfallbehälter an der nächstliegenden öffentlichen, von den Sammelfahrzeugen 
zu befahren-den Straße zur Abfuhr bereitstellen. Dabei ist zu beachten, dass geeignete Stellflächen für Abfallbe-
hälter an den ordnungsgemäß zu befahrenden Straßen eingerichtet werden und dass die Entfernungen zwischen 
den jeweils betroffenen Grundstücken und den Abfallbehälterstandplätzen ein vertretbares Maß (i.d.R. < 80 m) 
nicht überschreiten. 
7. Verkeh rsem issionen durch  die L 61 
Von der Landesstraße 61 gehen erhebliche Emissionen aus. Für die geplanten Bauvorhaben können gegenüber 
dem Träger der Straßenbaulast keinerlei Entschädigungsansprüche hinsichtlich Immissionsschutzes geltend ge-
macht werden. 

PLANU NGSRECHTLICHE; TEXTLICHE FESTSETZU NGEN 
1. ln den Gewerbegebieten GE1, GE2 und GE3 nach § 8 BauNVO sind die Nutzungen nach § 8 Abs. 2 

BauNVO allgemein zulässig, davon ausgenommen sind nach § 1 Abs. 5 in Verbindung mit § 1 Abs. 9 
BauNVO Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungs- und innenstadtrelevanten Warensortimenten. In-
nenstadtrelevante Warensortimente sind Warengruppen, die sich durch einen geringen Flächenan-
spruch, eine Nachfrage im Zusammenhang mit anderen typischen Innenstadtnutzungen und einen prob-
lemlosen Transport auszeichnen. Auch nahversorgungsrelevante Sortimente sind dieser Kategorie zuzu-
ordnen. Als nahversorgungs- und innenstadtrelevante Warensortimente gelten Einzelhandelsbetriebe 
folgender Warenbereiche:  

Nah versorgungsrelevante Sortim ente 

_ Nahrungs-/ Genussmittel, Getränke, Tabak-, Reformwaren 
_ Drogerie-, Parfümeriewaren, pharmazeutische Artikel 
_ Papier-/ Schreibwaren, Schulbedarf 
_ Zeitschriften, Zeitungen 
_ Schnittblumen 
_ Tiernahrung 
 
Zentrenrelevante Sortim ente 

_ Sanitätswaren, medizinische, orthopädische Artikel 
_ Bücher 
_ Bastelartikel, Schreibwaren 
_ Spielwaren 
_ Bekleidung (Herren, Damen, Kinder / Säuglinge), Wäsche, Sportbekleidung  
_ Wolle, Kurzwaren, Handarbeiten, Stoffe,  
_ Schuhe (inkl. Sportschuhe), Lederwaren 
_ Haushaltswaren, Glas / Porzellan / Keramik, Korbwaren 
_ Kunstgewerbe, Bilder / Rahmen / Spiegel 
_ Haus- / Tischwäsche, Bettwäsche (Bettbezüge, Lacken), Zierkissen, Badtextilien 
_ Uhren, Schmuck  
_ Optik, Akustik 
_ Musikalien, Musikinstrumente 
_ Münzen, Briefmarken, Pokale 
_ Baby-, Kinderartikel (Kleinteile wie Schnuller, Flaschen) 
_ Elektrokleingeräte (Kleingeräte wie Mixer, Bügeleisen), Medien (= Unterhaltungs-, Kommunikations-
elektronik, Computer, Foto) 
_ Sport- / Campingartikel (Kleinteile wie Bälle, Campinggeschirr, Schlafsäcke) 

2. Abweichend von Nr. 1 sind angegliederte Verkaufsräume von Handwerksbetrieben oder produzierenden 
Gewerbebetrieben der eigenen Branchen mit nicht mehr als 100 qm Verkaufsfläche zulässig. 
 

3. Die nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO und § 6 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässige Nutzung sowie 
die nach § 6 Abs. 2 Nr. 8 BauNVO zulässige Nutzung ist in den Gewerbegebieten GE1, GE2 und GE3 
und im Mischgebiet nicht zulässig. 
 

4. Auf den festgesetzten Flächen für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern ist der Gehölzbestand zu 
pflegen.  
 

 5. Geräuschkontingentierung gemäß DIN 45691: 
In dem Gewerbegebiet sind nur Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zulässig, deren Geräusche die in der 
folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 je m² weder tags (6.00 bis 
22.00 Uhr) noch nachts (22.00 bis 6.00 Uhr) überschreiten: 

Fläche GE1:   LEK= 63 dB(A) / 57,0 dB(A) pro m2      tags/nachts 
Fläche GE2:   LEK= 61 dB(A) / 53,0 dB(A) pro m2      tags/nachts 
Fläche GE3:  LEK= 69,0 dB(A) / 54,0 dB(A) pro m2   tags/nachts 
 

Die Prüfung der planungsrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Ab-
schnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) für Immissionsorte j im Richtungssektor k LEK, durch 
LEK,i + LEK,zus,k zu ersetzen ist. 
Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplans, wenn der 
Beurteilungspegel den Immissionsrichtwert nach TA Lärm an den maß- geblichen Immissionsorten um 
mindestens 15 dB unterschreitet. 
Die DIN 45691:2006-12 liegt zur Einsicht im FB Planung, Zimmer 108, aus. 
Verkehrslärm: Anforderungen an die Luftschalldämmung zwischen Außen und Räumen in Gebäuden 
gemäß DIN 4109-1: 
 
In den gekennzeichneten Bereichen des Plangebietes sind beim Neubau oder bei baugenehmigungs-
pflichtigen Änderungen von schutzbedürftigen Räumen aufgrund der maßgeblichen Außenlärmpegel ge-
mäß DIN 4109-1 von 64 - 71 dB(A) die folgenden erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-
Maße (erf. R'w,ges) für die Außenbauteile (Wände, Fenster, Lüftung, Dächer etc.) einzuhalten: 
 
Lärmpegelbereich III: 
Aufenthaltsräume in Wohnungen und Ähnliches erf. R'w,ges = 35 dB  
Büroräume und Ähnliches erf. R'w,ges = 30 dB 
 
Lärmpegelbereich IV: 
Aufenthaltsräume in Wohnungen und Ähnliches erf. R'w,ges = 40 dB  
Büroräume und Ähnliches erf. R'w,ges = 35 dB 
 
Lärmpegelbereich V: 
Aufenthaltsräume in Wohnungen und Ähnliches erf. R'w,ges = 41 dB  
Büroräume und Ähnliches erf. R'w,ges = 36 dB 
 
Für Schlafräume und Kinderzimmer, die auch als Schlafräume genutzt werden, sind in den Bereichen 
mit verkehrsbedingten Beurteilungspegeln von nachts > 45 dB(A) schallgedämmte, fensterunabhängige 
Lüftungseinrichtungen vorzusehen. 
 
Für Minderungen des verkehrsbedingten Beurteilungspegels nachts und zur Minderung des maßgebli-
chen Außenlärmpegels gemäß DIN 4109-1 ist ein gesonderter Nachweis erforderlich. 
 
Die DIN 4109-1 liegt zur Einsicht im FB Planung, Zimmer 108, aus. 
 

6. Versorgungsleitungen jeder Art sind unterirdisch zu verlegen. 
 

7. Das auf den Baugrundstücken anfallende Niederschlagswasser ist richtliniengemäß und entsprechend 
der zu beantragenden wasserrechtlichen Genehmigung zu versickern. Die befestigten Außenflächen der 
Baugrundstücke sind so zu gestalten, dass eine Versickerung des anfallenden Oberflächenwassers auf 
der Fläche selbst oder im unbefestigten Seitenbereich auf dem jeweiligen Grundstück gewährleistet ist. 
Zur Herstellung der Versickerungsfähigkeit ist das Plangebiet aufgrund des maßgeblichen Grundwasser-
spiegelstandes auf 23,40 m über NN aufzuhöhen. 

Sichtdreiecke, z.B. 10,0 m / 70,0 m

1. Art der baulich en Nutz ung
Mischgebiete

Mischgebiete

Gewerbegebiete

Gewerbegebiete

2. Maß der baulich en Nutz ung
Grundflächenzahl, Höchstmaß, z.B. 0,4

@ Anzahl der Vollgeschosse, Höchstmaß

3. Bauw eise, Baulinien, Baugrenzen
offene Bauweise
Baugrenze

4. Verkeh rsfläch en
Straßenverkehrsflächen
Straßenbegrenzungslinie

5. Planungen, Nutz ungsregelungen, Maßnah m en und Fläch en für Maßnah m en
    zum  Sch utz, zur Pflege und zur Entw icklung von Natur und Landsch aft

6. Sonstige Planzeich en

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Planzeich enerklärung

MI

GE

GRZ 0,4

o

Abgrenzung Lärmpegelbereiche
LPB V Lärmpegelbereiche, z.B. LPB V

10,0

70,0

Abstandsmaß

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, sowie Bindungen
für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie von Gewässern

Überbaubare Grundstücksfläche

Überbaubare Grundstücksfläche

5 5 5 5

5556

6 6 6

666

! ! ! ! ! ! !

PRÄAMBEL 
 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 Abs.1 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V. mit §§ 10 und 58 des Nds. 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Meppen diesen Bebauungsplan Nr. 161, be-
stehend aus der Planzeichnung und den nebenstehenden planungsrechtlichen, textlichen Festsetzungen, als 
Satzung beschlossen. 
 
Stadt Meppen 
Meppen, den               
            Bürgermeister  
 

Verfah rensverm erke 
 
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Meppen hat in seiner Sitzung am     die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 161 beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gem. § 2 Abs. 1 BauGB am   
 ortsüblich bekannt gemacht worden. 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB hat am    stattgefunden. Die Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gem. § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom    
unterrichtet und zur Äußerung bis zum    aufgefordert worden. 
 
Meppen, den               
            Bürgermeister 
 
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Meppen hat in seiner Sitzung am    dem Entwurf des Bebauungs-
planes Nr. 161 und der Begründung einschließlich des Umweltberichtes zugestimmt und die Veröffentlichung 
im Internet gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Internetadresse und Dauer der Veröffentlichung wurden am 
   ortsüblich bekanntgemacht. Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung mit Um-
weltbericht ist vom    bis zum    gem. § 3 Abs. 2 BauGB auf der Internetseite der Stadt Me-
ppen unter www.meppen.de/auslegung veröffentlicht worden. In diesem Zeitraum haben die Unterlagen zudem 
im Stadtbauamt Meppen öffentlich ausgelegen und waren über das Landesportal https://uvp.niedersachsen.de 
zugänglich. Im gleichen Zeitraum fand gemäß § 4 Abs. 2 BauGB die Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange mit Schreiben vom    statt. 
 
Meppen, den               
            Bürgermeister 
 
Der Rat der Stadt Meppen hat den Bebauungsplan Nr. 161 nach Prüfung der Anregungen und Bedenken gem. 
§ 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am    als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Begründung mit Um-
weltbericht beschlossen. 
 
Meppen, den               
            Bürgermeister  
 
Der Bebauungsplan Nr. 161 ist gem. § 10 Abs. 3 BauGB am    im elektronischen Amtsblatt Nr.   
für die Stadt Meppen bekanntgemacht und damit am     rechtsverbindlich geworden. 
 
Meppen, den               
            Bürgermeister i.A. 
 
Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes ist die Verletzung von Vorschriften gem. § 215 
Abs.1 BauGB beim Zustandekommen des Bebauungsplanes -nicht- geltend gemacht worden. 
 
Meppen, den               
            Bürgermeister i.A. 
 


